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Gelfügelpest 
 St. Pölten, 3. Dezember 2024 

Aufgrund vermehrter Funde von an der Geflügelpest (hochpathogener Virus) verendeten Wildvögeln 

und der Geflügelpestfälle im Bezirk Amstetten wurden Gebiete mit erhöhtem und stark erhöhtem 

Risiko verordnet und damit Stallpflicht in einigen Bezirken mit stark erhöhtes Risikogebiet 

angeordnet: Waidhofen an der Ybbs, Amstetten, Melk, Scheibbs, Korneuburg, Tulln, Krems-Stadt, 

Krems-Land, Mistelbach, St. Pölten-Stadt u. St. Pölten-Land (Stand 19. Nov.).  

 

In Gebieten mit stark erhöhtem Risiko gilt Stallhaltungspflicht ab 50 Stück Geflügel!   

 

Betriebe, aber auch Privatpersonen mit unter 50 Stück Geflügel sind bei Einhaltung folgender 

Biosicherheitsmaßnahmen von der Stallhaltungspflicht ausgenommen: 

 

 Enten und Gänse werden getrennt zu anderem Geflügel gehalten, sodass ein Kontakt nicht 
möglich ist und 

 in Ausläufen wird das Geflügel durch Netze, Dächer oder horizontal angebrachte Gewebe vor 
dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt,    oder die Fütterung und Tränkung erfolgt im Stall 
oder einem Unterstand. Die Ausläufe müssen jedenfalls gegen Oberflächengewässer, an denen 
sich wildlebende Wasservögel aufhalten können, ausbruchsicher abgezäunt sein. 

 

In Gebieten mit erhöhtem Risiko (gesamtes restliches Bundesgebiet) sind obenstehende 

Biosicherheitsmaßnahmen ebenso einzuhalten. 

 

Für alle Geflügelhalter:innen (erhöhtes und stark erhöhtes Risiko) gilt zusätzlich Folgendes 

einzuhalten:  

 

 die Tränkung darf nicht mit Oberflächenwasser erfolgen, zu dem Wildvögel Zugang haben. 
 Besondere Sorgfalt bei der Reinigung und Desinfektion von Beförderungsmittel, Ladeplätze, 

Gerätschaften, …  
 der Behörde (Amtstierarzt) ist zu melden, wenn beim Geflügel zB eine verringerte Futter- oder 

Wasseraufnahme, ein Rückgang der Eierproduktion oder eine erhöhte Verendungsrate 
festgestellt wird.  

 

Aufgefundene tote Wasser- oder Greifvögel sind unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
melden! Die toten Tiere nicht berühren und nicht mitnehmen! 
 

Weiterführende Links:  

 Geflügelpest (Aviäre Influenza, HPAI, „Vogelgrippe“) - Land Niederösterreich  

 Geflügelpest Risikogebiete in Niederösterreich | Landwirtschaftskammer Niederösterreich  

 Webinar: Vogelgrippe – aktuelle Informationen | LFI Niederösterreich 

https://www.noe.gv.at/noe/Veterinaer/Vogelgrippe.html
https://noe.lko.at/gefl%C3%BCgelpest-risikogebiete-in-nieder%C3%B6sterreich+2400+4105983
https://noe.lfi.at/webinar-vogelgrippe-aktuelle-informationen+2500+2854003+++2854004

